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Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion Die Linke

zu der Beschlussempfehlung des des Haushalts- und 
Finanzausschusses
- Drucksache 8/1063 -

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, des 
BSW und der SPD
- Drucksache 8/742 -

Thüringer Gesetz zur Stärkung der Kommunen im Jahr 
2025

Die Beschlussempfehlung wird wie folgt geändert:

1. Der bisherige Wortlaut der Änderung von Artikel 1 wird Nummer I und 
Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2. § 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

‚(2) Die Höhe der individuellen Sonderzuweisung Soziales an 
den einzelnen Landkreis beziehungsweise die einzelne kreisfreie 
Stadt richtet sich nach dem Verhältnis der Verteilung der sozialen 
Kreisschlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich.‘“

2. Nach Nummer I wird folgende Nummer II angefügt:

„II. In Artikel 2 wird Nummer 1 wie folgt geändert:

a) Nach Buchstabe a wird folgender neuer Buchstabe b eingefügt:

‚b) In Absatz 3 Buchst. a wird das Datum »31. Dezember 2023« 
durch das Datum »31. Dezember 2024« ersetzt.‘

b) Der bisherige Buchstabe b wird Buchstabe c.“

Begründung:

Zu Nummer 1

Da nicht nur Artikel 1 geändert werden soll, erhält die Änderung des Ar-
tikels 1 eine Nummerierung.
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Die Sonderzuweisung soll wegen der hohen Sozialausgaben gezahlt 
werden. Daher ist es sinnvoll, die Verteilung der Mittel auch im Verhält-
nis der Sozialausgaben und nicht im Verhältnis der Einwohnerzahlen 
vorzunehmen.

Zu Nummer 2

Im sogenannten Kleine-Gemeinden-Programm wurde bisher jeweils 
der aktuelle Gebietsstand berücksichtigt. Natürlich muss dann auch im 
Jahr 2025 der Stand vom 31. Dezember 2024 herangezogen werden.

Für die Fraktion:

Mitteldorf
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